
REPUBLIK ÖS TERRE ICH 
B UNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 
1010 Wien, den 22. September 1989 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 711 00 

Zl. 10.307/2-4/89 Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
DVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Scheer 
in Wi e n Klappe 6249 .. _Dur-€i'lwahl .. .. -

Betr.: 

: r"', .. l_"ru r.;r.:C:::T7;::��,I· , ' ;: I i 1 ._:, I I 11 U 5"ti '.-- L ' ,. , '.' \ >.. .:�p 'p 
I Z' . . ...... -........... I .' -Gt/9_�-L-
, 

j Datum: 2. OXT.198 
I i / 

! V2rL�ilt.1.Jeifff_ ... _IT •• :::::�:;'_ 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mft-- _. . ._ � 
dem das Familienlastenausgleichs- �� f/ �' 
gesetz 1967 geändert wird. ;J l rrrl1-'1�/1J=\ 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich als 

Beilage 25 Exemplare seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird, zur gefälligen Kenntnis zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 

S c h u 1 t h e i s  
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FUR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.307/2-4/89 

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Mahlerstraße 6 
1015 Wi e n 

1010 'Wien, den 22. September 1989 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 711 00 

C\'R: 00170el 
P.S.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft 

Scheer 
Klappe 6249 Durctw.ahl 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Familienlastenausgleichs­
gesetz 1967 geändert wird. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

die do. Note vom 18. Juli 1989, GZ. 23 0 102/3-111/3/89, zum Ent­

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichs­

gesetz 1967 geändert wird wie folgt Stellung: 

I. Allgemeine Bemerkungen: 

Die Familienbeihilfe stellt einen Beitrag zur finanziellen Unter­

stützung eines Kindes dar; bei Familien mit mehr als einem Kind 

vervielfacht sich diese Unterstützungsleistung proportional ent­

sprechend der Kinderzahl, obwohl - wie empirische Untersuchungen 

zeigen - die Haushaltskosten mit steigender Personenzahl sinken. 

Das Familienlastenausgleichsgesetz orientiert sich somit am 

Grundsatz eines gleichen Kostenbeitrages zum Unterhalt eines 

Kindes. Ausnahmen von diesem prinzip wären nur dann gerechtfer­

tigt, wenn dadurch die soziale Absicherung der ärmsten Bevölke­

rungsgruppen gewährleistet würde. Eine selektive, d.h. eine nur 

einzelne Gruppen von Anspruchsberechtigten betreffende Regelung, 

wie dies die Mehrkindfamilien sind, wären daher nur dann zu 

befürworten, wenn Kinderreichturn und Armut zusammenfallen. Eine 

erhöhte Familienbeihilfe, abhängig von der Familiengröße, wäre 
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somit - in Anlehnung an die Ausgleichszulage - nur einkommensab­

hängig zu gewähren. Im Falle einer solchen selektiven Unter­

stUtzung von minder j ä hrigen Kindern mUßte dann aber ver allem 

Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern sowie von Arbeitslosig­

keit betroffenen Familien Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe 

zukommen. Eine erhöhte Familienbeihilfe könnte aber auch generell 

jenen Familien zukommen, die von Armut betroffen sind, i. e. 

Familien, deren Einkommen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz 

liegt. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Artikel 1, Z. 1: 

Dem in § 8 Abs. 2 bis 4 präsentierten Vorschlag einer Staffelung 

der Familienbeihilfe nach der Kinderzahl kann in der hier vorlie­

genden Form aufgrund der voran genannten GrUnde nicht gefolgt 

werden, sodaß dieser Vorschlag abgelehnt wird. Die Staffelung der 

Familienbeihilfe allein nach der Kinderzahl unabhängig vom Ein­

kommen ist sozial nicht gerechtfertigt und entspricht darUber­

hinaus auch nicht der tatsächlichen relativen Kostenbelastung, da 

der finanzielle Aufwand für jedes zusätzliche Kind mit steigender 

Kinderanzahl sinkt. 

Positiv beurteilt wird die Erhöhung der Kinderbeihilfe ab dem 

10 . Lebensjahr. Die Abstufung der Kinderbeihilfe nach dem Alter 

sollte jedoch weiter ausgebaut werden. 

Artikel 1, Z. 2: 

§ 31 Abs. 1 wird befürwortet, da Diskriminierungen innerhalb der 

Schulpflichtigen nicht gerechtfertigt sind. 

Artikel 11: 
Die Ausnahmebestimmung von § 32 Abs. 5 des Familienlastenaus­

gleichsgesetzes 1967 in der Fassung BGBl.Nr. 556/1986, in Arti­

kel 11 wird begrüßt. 
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111. Zum Vorblatt: 

Auf Seite 1 des Vorblattes zu den Erläuterungen müßte es in Punkt 

"zu 1." im z'v,'ei ten Halbsatz richtig heißen: .. fi..:r das z· ... ·ei te Kind 

" . . .  . 

Die Änderung des Familienlastenaüsgleichsgesetzes gibt Anlaß, die 

Forderung des ho. Ressorts nach vollständiger Bezahlung des 

Karenzurlaubsgeldes aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds 

(derzeit 5 0  % Familienlastenausgleichsfonds, 50 % Arbeitslosen­

versicherung) sowie nach einem Beitrag des Familienlastenaus­

gleichsfonds zur Sondernotstandshilfe zu wiederholen. Bei beiden 

Leistungen handelt es sich um primär familienpolitische Anliegen, 

durch die die Betreuung von Kleinkindern sichergestellt und die 

finanzielle Absicherung der betreuenden Personen garantiert 

werden soll. 

In diesem Zusammenhang weist das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales neuerlich auf die Notwendigkeit der Neuregelung der 

Bestimmungen über die finanzielle Beteiligung des Familienlasten­

ausgleichsfonds an der Aufbringung der Mittel für die Unfallver­

sicherung der Schüler und Studenten hin. Eine Änderung des § 39a 

Abs. 2 FLAG ist im vorliegenden Entwurf nicht vorgesehen, wird 

jedoch unumgänglich notwendig sein, um die vom Gesetzgeber vorge­

sehene Parität der Mittelaufbringung, die in den letzten Jahren 

(seit 1983) nicht mehr gegeben war, wiederherzustellen. Das ho. 

Ressort wird diesbezügliche Vorschläge in einem gesonderten 

Schreiben unmittelbar an das do. Bundesministerium herantragen. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

hat zum gegenständlichen Entwurf folgende Stellungnahme abgege­

ben: 

"Gemäß § 35 Familienlastenausgleichsgesetz (in der Folge FLAG) 

sind die im § 32 Abs. 5 FLAG vorgesehenen ärztlichen Untersuchun­

gen von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung durchzu­

führen. 
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Die Durchführung dieser Untersuchungen und die Vergütung der 

ärztlichen Leistungen ist in einem Gesamtvertrag zu regeln, der 

zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­

rungsträ ger und der Österreichischen Ärztekammer abzuschließen 

ist (Gesamtvertragliche Vereinbarung vom 1. April 1974 in der 

Fassung des X I I I. Zusatzprotokolles vom 18. Oktober 1988). 

Gemäß Artikel 1 1  des Gesetzesentwurfes genügt für Kinder, die in 

den Jahren 1984 und 1985 geboren sind, für die Erlangung der 

Sonder zahlung (abweichend von der Bestimmung des § 32 Abs. 5 

FLAG) der Nachweis, daß das Kind zwischen dem 37. und 72. Lebens­

monat einmal ärztlich untersucht wurde. 

Diese Regelung wurde vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und 

Familie in der Öffentlichkeit bereits vor ca. zwei Monaten ange­

kündigt. Einige Vertragsärzte haben die Untersuchung zwischen dem 

37. und 72. Lebensmonat des Kindes - ohne entsprechende Grundlage 

in der Gesamtvertraglichen vereinbarung vom 1. April 1974 -

bereits durchgeführt. 

Die "Mutter-Kind-Paß-Untersuchungen" werden vom Vertragsarzt mit 

dem zuständigen Krankenversicherungsträger abgerechnet (der 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe leistet sodann ainen Kosten­

ersatz, der vom Hauptverband auf die Krankenversicherungsträger 

aufzuteilen ist) . Damit die gegenständlichen, bereits von den 

Vertragsärzten durchgeführten Untersuchungen von den Krankenver­

sicherungsträgern honoriert werden können, bedarf es einer rück­

wirkenden Änderung der Gesamtvertraglichen Vereinbarung vom 

1. Apr il 1974 . 

Für den Artikel 11 ist im Entwurf kein Inkrafttreten vorgesehen. 

Diese Bestimmung würde daher gemäß Artikel 4 9  B-VG nach Ablauf 

des Tages in Kraft treten, an dem das Stück des Bundesgesetz­

blattes, das die Kundmachung enthält, herausgegeben und versendet 

wird. 

Da für Artikel 1 1  des Entwurfes kein rückwirkendes Inkrafttreten 

vorgesehen ist, ist nach unserem Dafürhalten auch keine rückwir-
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kende Änderung der Gesamtvertraglichen Vereinbarung vom 1. April 

1974 möglich, da eine entsprechende gesetzliche Grundlage fehlt. 

In der Ges5rntvertraglichen Ver einbarung kann nur die Honorierun g 

von Untersuchungen vorgesehen wer den, die auch im Familienlasten ­

ausgleichsgesetz vorgesehen sind (gemäß § 35 Abs. 3 FLAG ist ein 

Gesamtvertrag abzuschließen, der die Durchführung der im § 32 

Abs. 5 vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen und die Vergütung 

der ärztlichen Leistungen regelt) . 

Der Hauptverband schlägt daher vor, für den Artikel 11 des Ent­

wurfes ein rückwirkendes Inkrafttreten mit 1. Juni 1989 vor zu-

sehen. " 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt die 

vorstehenden Anregungen des Hauptverbandes der österreichischen 

Sozialversicherungsträger. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden unter einem 25 Exemplare 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Für den Bundesminister: 

S c h u 1 t h e i s  

30/SN-230/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




